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Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung, des 
Bestattungsgesetztes – BestG – (BayRS 2127-1-UG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 
2005 (GVBl S. 263) und der Bestattungsverordnung – BestV – vom 01. März 2001 (GVBl S. 92, 
ber. S. 190; BayRS 2127-1-1-UG) erlässt der Markt Obernbreit (nachfolgend als Gemeinde be-
zeichnet) folgende 
 

Satzung über die öffentliche Bestattungseinrichtung des 
Marktes Obernbreit 

 
ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschrift 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

 
Zum Zweck einer geordneten und würdigen 
Totenbestattung insbesondere der Gemeinde-
einwohner betreibt die Gemeinde als eine öf-
fentliche Einrichtung: 
1. den gemeindlichen Friedhof (§§ 2 – 7) mit 

den einzelnen Grabstätten (§§ 8 – 20), 
2. das gemeindliche Leichenhaus (§ 21). 
 
 

ZWEITER TEIL 
Der gemeindliche Friedhof 

 
Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 2 

Widmungszweck 
 

Der gemeindliche Friedhof ist insbesondere 
den verstorbenen Gemeindeeinwohnern als 
würdige Ruhestätte und zur Pflege ihres An-
denkens gewidmet. 
 

§ 3 
Friedhofsverwaltung 

 
Der gemeindliche Friedhof wird von der Ge-
meinde als Friedhofsträgerin verwaltet und 
beaufsichtigt (Friedhofsverwaltung). 
 

§ 4 
Bestattungsanspruch 

 
(1) Auf dem gemeindlichen Friedhof ist die 

Beisetzung 
 

1. der verstorbenen Gemeindeeinwohner, 
2. der im Gemeindegebiet Verstorbenen oder 

tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungs-
gemäße Beisetzung nicht anderweitig si-
chergestellt ist, 

3. der durch Grabnutzungsrechte berechtig-
ten Personen 

gestattet. 
 
(2) Die Bestattung anderer als der in Absatz 1 
genannten Personen bedarf der besonderen 
Erlaubnis der Gemeinde, auf die kein Rechts-
anspruch besteht. 
 
(3) Bei Tot- und Fehlgeburten gilt Art. 6 des 
Bestattungsgesetzes. 
 
 

Abschnitt 2 
Ordnungsvorschriften 

 
§ 5 

Öffnungszeiten 
 

(1) Der gemeindliche Friedhof ist tagsüber 
geöffnet. Die Besuchszeiten werden am Ein-
gang zum Friedhof bekanntgegeben; bei drin-
gendem Bedürfnis kann das Friedhofsperso-
nal in Einzelfällen Ausnahmen zulassen. 
 
(2) Die Gemeinde kann das Betreten des 
Friedhofs oder einzelner Teile aus besonde-
rem Anlass – z.B. bei Leichenausgrabungen 
und Umbettungen (§ 24) – untersagen. 
 

§ 6 
Verhalten im Friedhof 

 
(1) Jeder Besucher des gemeindlichen Fried-
hofs hat sich ruhig und der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. 
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(2) Kindern unter 6 Jahren ist das Betreten 
des Friedhofs nur in Begleitung Erwachsener 
gestattet. 
 
(3) Im Friedhof ist insbesondere untersagt, 
 
1. Tiere mitzuführen (ausgenommen Blin-

denhunde); 
2. die Wege mit Fahrzeugen aller Art, insbe-

sondere auch mit Fahrrädern, zu befahren. 
Ausgenommen sind Kinderwagen, Kran-
ken- und Behindertenfahrstühle sowie die 
von der Gemeinde zugelassenen Fahrzeu-
ge; 

3. ohne Genehmigung der Gemeinde Druck-
schriften zu verteilen, sonstige Waren al-
ler Art feilzubieten oder anzupreisen und 
gewerbliche oder sonstige Leistungen an-
zubieten; 

4. während einer Bestattung oder Trauerfeier 
störende Arbeiten in der Nähe zu verrich-
ten. 

5. zu rauchen, 
6. Wege, Plätze und Gräber zu verunreini-

gen, 
7. der Örtlichkeit nicht entsprechende Gefä-

ße (z.B. Konservendosen, Einmachgläser, 
Flaschen u.Ä. Gegenstände) auf den Grä-
bern aufzustellen sowie solche Gefäße 
und Gießkannen zwischen den Gräbern zu 
hinterstellen, 

8. fremde Grabstätten ohne Erlaubnis der 
Gemeinde und ohne Zustimmung des 
Grabnutzungsberechtigten zu fotografie-
ren, 

9. die Flächen außerhalb der Wege und die 
Grabstätten unbefugt zu betreten. 

 
§ 7 

Gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof 
 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sons-
tige Gewerbetreibende bedürfen für ihre Tä-
tigkeit auf dem gemeindlichen Friedhof der 
vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. 
Die Zulassung ist schriftlich zu beantragen. 
Die Gemeinde kann die Vorlage der erforder-
lichen Nachweise verlangen. 
 
(2) Die Zulassung wird nur Gewerbetreiben-
den erteilt, die in fachlicher, betrieblicher und 
persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Der 

Antragsteller erhält einen Zulassungsbe-
scheid, der auch als Ausweis für die Berechti-
gung zur Vornahme der Arbeiten (Berechti-
gungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen ist. 
 
(3) Durch die Arbeiten darf die Würde des 
Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbe-
sondere ist auf Bestattungsfeierlichkeiten 
Rücksicht zu nehmen. Unter Beachtung von 
Satz 1 ist den zur Vornahme der Arbeiten Be-
rechtigten die Benutzung der Friedhofswege 
mit geeigneten Fahrzeugen abweichend von § 
6 Abs. 3 Nr. 2 im erforderlichen Maße gestat-
tet. Nach Beendigung der Arbeiten sind die 
Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand zu bringen. 
 
(4) Die Zulassung zur Ausübung gewerblicher 
Tätigkeiten auf dem Friedhof kann von der 
Gemeinde entzogen werden, wenn die Vor-
aussetzungen für ihre Erteilung weggefallen 
sind oder wenn der Gewerbetreibende mehr-
fach gegen die Friedhofssatzung oder gegen 
berechtigte Anordnungen des Friedhofsperso-
nals verstoßen hat. Ein einmaliger schwerer 
Verstoß ist ausreichend. 
 
(5) Die Zulassung wird befristet erteilt. 
 
(6) An Nachmittagen vor Sonn- und Feierta-
gen dürfen gewerbliche Tätigkeiten im Fried-
hof nicht vorgenommen werden, es sei denn, 
sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit einer Bestattung. 
 
 

DRITTER TEIL 
Die einzelnen Grabstätten 

Die Grabmäler 
 

Abschnitt 1 
Grabstätten 

 
§ 8 

Allgemeines 
 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der 
Gemeinde. An ihnen können Rechte nur nach 
dieser Satzung erworben werden. 
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(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich 
nach dem Friedhofs-(Belegungs)Plan, der bei 
Friedhofsverwaltung während der allgemei-
nen Dienstzeiten eingesehen werden kann. In 
ihm sind die einzelnen Grabstätten fortlaufend 
nummeriert. 
 

§ 9 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 
 
1. Einzelgrabstätten (Reihengräber, § 10), 
2. Familiengrabstätten (Wahlgräber, § 11), 
3. Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten 

(§ 12). 
4. Ehrengräber (§ 13) 
 
(2) Wird weder ein Wahlgrab in Anspruch 
genommen noch eine Urnenbeisetzung ange-
meldet, weist die Gemeinde dem Bestattungs-
pflichtigen (§ 15 BestV) ein Reihengrab zu. 
 

§ 10 
Reihengräber 

 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen, die in der Regel der Reihe nach 
belegt und erst im Todesfalle für die Dauer 
der Ruhezeit (§ 23) des zu Bestattenden ver-
geben werden. 
 
(2) In jedem Reihengrab darf nur eine Leiche 
und eine Urne beigesetzt werden. Die Grab-
stätte wird nach Ablauf der Ruhezeit neu be-
legt. Bei Tieferlegung auf 2,40 m ist eine 
zweite Leiche und eine zweite Urne möglich. 
 
(3) Es bestehen Reihengräber unterschiedli-
cher Größe für: 
1. Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr, 
2. Personen ab dem vollendeten 7. Lebens-

jahr. 
 

§ 11 
Wahlgräber 

 
(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für mindestens die Dauer der Ru-
hezeit (§ 23), längstens für die Dauer von 30 
Jahren (Nutzungszeit) begründet wird und de-

ren Lage im verfügbaren Rahmen gemeinsam 
mit dem Erwerber bestimmt wird. Der Nut-
zungsberechtigte erhält eine Graburkunde. 
Ein Anspruch auf den Erwerb oder die Ver-
längerung besteht nicht. 
 
(2) In Familiengräbern im neuen Friedhofsteil 
wird grundsätzlich der Reihe nach beigesetzt. 
 
(3) Jedes Familiengrab besteht aus zwei, vier 
oder sechs – bei Sondergrößen auch mehr – 
Grabstellen. 
 
(4) Grabplätze und Grabstellen im Urnenfeld 
können bereits vor Eintritt eines Sterbefalls 
erworben werden. 
 
(5) Während der Nutzungszeit darf eine Bei-
setzung nur erfolgen, wenn: 
1. die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-

steigt, oder 
2. das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit 

bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert 
worden ist. 

 
(6) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, 
im Wahlgrab bestattet zu werden und Mit-
glieder seiner Familie (Ehegatte, Kinder, El-
tern und unverheiratete Geschwister) darin 
bestatten zu lassen. Ausnahmsweise kann die 
Gemeinde auch die Beisetzung anderer Per-
sonen zulassen. 
 
(7) Die Beerdigung einer zweiten Leiche in 
einer Grabstätte während der Ruhefrist wird 
nur dann zugelassen, wenn für die erste Lei-
che eine Tieferlegung auf 2,40 m durchge-
führt wurde. 
 
(8) Schon bei der Verleihung des Nutzungs-
rechts soll der Erwerber für den Fall seines 
Ablebens aus dem in Abs. 6 Satz 1 genannten 
Personenkreis Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch 
eine im Zeitpunkt seines Todes wirksam wer-
dende Verfügung übertragen. Wird bis zu sei-
nem Tode keine derartige oder eine unwirk-
same Bestimmung getroffen, so geht das Nut-
zungsrecht auf die in Absatz 6 Satz 1 genann-
ten Angehörigen in der dort genannten Rei-
henfolge über. Bei mehreren gleichrangigen 
Angehörigen erwirbt es der Älteste. Die 
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Graburkunde wird von der Gemeinde entspre-
chend umgeschrieben. 
 
(9) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann 
das Nutzungsrecht auch durch Rechtsgeschäft 
unter Lebenden nur auf die in Absatz 6 Satz 1 
genannten Angehörigen übertragen. Die Ü-
bertragung ist der Gemeinde anzuzeigen, die 
dann die Graburkunde umschreibt. Im Übri-
gen gelten hierfür die Bestimmungen des Ab-
satzes 8 entsprechend. 
 
(10) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten 
Grabstätten kann jederzeit, an (teil)belegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ru-
hezeit verzichtet werden. Der Verzicht kann 
sich nur auf die gesamte Grabstätte beziehen. 
Er ist der Gemeinde unter Vorlage der Grab-
urkunde schriftlich zu erklären. 
 
(11) Nach Beendigung des Nutzungsrechts 
kann über das Grab anderweitig verfügt wer-
den. Hiervon werden der Berechtigte, die Er-
ben und der Pfleger des Grabes rechtzeitig 
benachrichtigt. 
 

§ 12 
Urnengräber 

 
(1) Urnen können im Urnenfeld, Urnengrä-
bern oder im gesamten Friedhof in Reihen- 
oder Familiengräbern beigesetzt werden 
 
(2) Urnengräber sind Familiengräber. Die 
Zahl der Urnen wird für die Urnengräber auf 
vier beschränkt. 
 
(3) In einer Urnengrabstätte dürfen die  
Aschenreste mehrerer Verstorbener einer Fa-
milie (vgl. § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung) bei-
gesetzt werden. In Reihengräbern dürfen 2 
Urnen, in Familiengräbern höchstens die glei-
che Anzahl an Urnen wie Särge beigesetzt 
werden. 
 
(4) Urnenreihengrabstätten sind Urnenstätten, 
die der Reihe nach belegt und erst im Todes-
fall für die Dauer der Ruhezeit (§ 23) bereit-
gestellt werden. 
 
(5) Urnenwahlgrabstätten sind Urnenstätten, 
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 

Dauer der Ruhezeit (§ 23), längstens für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
wird. 
 
(6) Urnenfeldgrabstätten sind Urnenstätten an 
denen auf Antrag, in den dafür bestimmten 
Rasengrabfeldern, ein Nutzungsrecht für die 
Dauer der Ruhezeit (§ 23), längstens für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
wird. Die Zahl der Urnen wird für die Urnen-
grabfelder auf maximal vier beschränkt. Auf 
Urnenfeldgrabstätten darf pro Grabstätte mit-
tig eine bodengleiche Inschriftentafel aus Me-
tall oder Stein angebracht werden. Die Tafel 
darf eine Seitenlänge oder einen Durchmesser 
von maximal 25 cm haben. 
 
(7) Urnen müssen eingegraben werden. 
 
(8) Eine Urnenbeisetzung ist der Gemeinde 
vorher rechtzeitig anzumelden. Bei der An-
meldung ist die standesamtliche Urkunde und 
die Bescheinigung über die Einäscherung 
vorzulegen. 
 
(9) Aschenreste und Urnen müssen entspre-
chend § 27 BestV gekennzeichnet bzw. be-
schaffen sein. 
 
(10) Soweit sich aus gesetzlichen Bestim-
mungen oder dieser Satzungen nichts anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften über Reihen-
gräber für Urnenreihengrabstätten und die 
Vorschriften über Wahlgräber für Urnen-
wahlgrabstätten entsprechend. Wird von der 
Gemeinde entsprechend § 11 Abs. 11 über die 
Urnenwahlgrabstätte verfügt, so ist sie be-
rechtigt, in der von ihr bestimmten Stelle des 
Friedhofes die Aschenbehälter in würdiger 
Weise der Erde zu übergeben. 
 

§ 13 
Ehrengräber 

 
Für die Gefallenen beider Weltkriege, die 
nicht in einem Reihen- oder Familiengrab 
beigesetzt sind, werden besondere Grabfelder 
bereitgestellt, die auf Kosten des Staates und 
der Gemeinde unterhalten werden. An diesen 
Gräbern bestehen keine Rechte Dritter. 
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§ 14 
Ausmaße der Grabstätten 

 
(1) Die einzelnen Grabstellen haben folgende 
Ausmaße: 
a) Reihengräber für Kinder bis zu 7 Jahren: 

Länge 1,20 m – Breite 0,60 m 
b) Reihengräber für Personen über 7 Jahre: 

Länge 2,50 m – Breite 1,00 m 
c) Familiengrab – 2fache Grabstelle: 

Länge 2,50 m – Breite 1,00 m 
d) Familiengrab – 4fache Grabstelle: 

Länge 2,50 m – Breite 2,00 bis 2,40 m 
e) Familiengrab – 6fache Grabstelle: 

Länge 2,50 m – Breite 3,00 bis 3,60 m 
f) Urnengrab: 

Länge 1,00 m – Breite 1,00 m 
g) Urnenfeld: 

Länge 1,00 m - Breite 1,00 m 
Die Gemeinde kann im Einzelfall zulassen 
oder anordnen, dass die Grabstelle kleiner an-
zulegen ist. 
 
(2) Die Tiefe des Grabes beträgt 
a) bei Personen über 7 Jahre  1,80 m, 
b) bei Kindern bis zu 7 Jahren 1,30 m, 
c) Wenn zwei Leichen übereinander beerdigt 
werden, wenigstens   2,40 m, 
d) Die Beisetzungstiefe für Urnen beträgt  
- von Erdoberkante (ohne Erdhügel) bis O-
berkante der Urne –wenigstens 0,50 m. 
 
(3) Bei der Erstbelegung eines Familiengrabes 
ist grundsätzlich eine Tieferlegung (2,40 m) 
vorzunehmen, damit bei einem nachfolgenden 
Sterbefall eine Wiederbelegung innerhalb der 
Ruhefrist möglich ist. Ausnahmen werden nur 
gestattet, wenn eine Wiederbelegung nicht 
mehr gewünscht wird oder keine Nachkom-
men für die Übernahme des Grabes vorhan-
den sind. 
 

§ 15 
Pflege und gärtnerische Gestaltung der 

Grabstätten 
 

(1) Die Grabstätten sind in einem würdigen 
Zustand zu unterhalten. 
 
(2) Sechs Monate nach der Bestattung bzw. 
nach der Verleihung des Nutzungsrechts ist 
die Grabstätte würdig herzurichten, gärtne-

risch anzulegen und in diesem Zustand zu er-
halten. Es dürfen nur geeignete Gewächse 
verwendet werden, die die benachbarten Grä-
ber und eine spätere Wiederverwendung der 
Grabstätte nicht beeinträchtigen. Der Wuchs 
der Grabpflanzen darf 2 Meter nicht über-
schreiten. 
 
(3) Bei Reihengräbern bleibt die Übernahme 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Rech-
te und Pflichten der freien Vereinbarung der 
Erben und Bestattungspflichtigen überlassen, 
deren Inhalt der Gemeinde auf deren Auffor-
derung hin mitzuteilen ist. Übernimmt nie-
mand die Pflege und Gestaltung und ent-
spricht der Zustand der Grabstätte nicht den 
Vorschriften der Gesetze oder dieser Satzung, 
so ist die Gemeinde befugt, den Grabhügel 
einzuebnen, einen vorhandenen Grabstein zu 
entfernen und die Grabstätte nach Ablauf der 
Ruhefrist anderweitig zu vergeben. 
 
(4) Bei Wahlgräbern ist der Nutzungsberech-
tigte zur ordnungsgemäßen Pflege und Gestal-
tung der Grabstätte verpflichtet. Entspricht 
der Zustand nicht den Vorschriften der Geset-
ze oder dieser Satzung, so findet § 26 An-
wendung. Werden die Kosten für eine etwaige 
Ersatzvornahme nicht ersetzt, so hat die Ge-
meinde die in Abs. 3 Satz 2 genannten Befug-
nisse; das Nutzungsrecht gilt – ohne Entschä-
digungsanspruch – als erloschen. 
 

Abschnitt 2 
Die Grabmäler 

 
§ 16 

Errichtung von Grabmälern 
 

(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung 
von Grabmälern bedarf der Erlaubnis der 
Gemeinde. Für Grabmäler, Einfriedungen, 
Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen 
gelten die Vorschriften für Grabmäler ent-
sprechend, soweit nicht anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. 
Dem Antrag sind die zur Prüfung erforderli-
chen Unterlagen in zweifacher Fertigung bei-
zufügen, insbesondere: 
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1. eine Zeichnung des Grabmalentwurfs ein-
schließlich Grundriss und Seitenansicht 
im Maßstab 1:10, 

2. die Angabe des Werkstoffs, seiner Farbe 
und Bearbeitung, 

3. die Angabe über die Schriftverteilung. 
Soweit es erforderlich ist, können von der 
Gemeinde im Einzelfall weitere Unterlagen 
angefordert werden. 
 
(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn 
das Grabmal den gesetzlichen Vorschriften 
oder den Bestimmungen dieser Satzung nicht 
entspricht. 
 
(4) Werden Grabmäler ohne Erlaubnis errich-
tet oder wesentlich geändert, so kann die Ge-
meinde die teilweise oder vollständige Besei-
tigung des Grabmals anordnen, wenn nicht 
auf andere Weise rechtmäßige Bestände her-
gestellt werden können. Die Gemeinde kann 
verlangen, dass ein Erlaubnisantrag gestellt 
wird. 
 

§ 17 
Ausmaße der Grabmäler und Einfassun-

gen 
 

Die Grabmäler und Einfassungen dürfen nicht 
breiter sein als die Grabstätte. 
 

§ 18 
Gestaltung der Grabmäler 

 
(1) Jedes Grabmal muss dem Widmungs-
zweck des gemeindlichen Friedhofs (§ 2) 
Rechnung tragen und sich in die Umgebung 
der Grabstätte einfügen.  Insbesondere die 
Verwendung völlig ungewöhnlicher Wirkstof-
fe oder aufdringlicher Farben ist verboten. 
 
(2) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen 
mit der Würde des Friedhofs im Einklang ste-
hen. 
 

§ 19 
Standsicherheit 

 
(1) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner 
Größe dauerhaft gegründet werden. 
 

(2) Der Antragsteller hat das Grabmal in ei-
nem ordnungsgemäßen, verkehrssicheren zu-
stand zu erhalten. Er ist für Schäden verant-
wortlich, die durch Nichtbeachtung dieser 
Verpflichtung entstehen. 
 
(3) Stellt die Gemeinde Mängel in der Stand-
sicherheit fest, kann sie nach vorheriger, ver-
geblicher Aufforderung das Grabmal auf Kos-
ten des Antragstellers entfernen oder den ge-
fährlichen Zustand auf andere Weise beseiti-
gen lassen. 
 
(4) Bei Antragstellung ist auf die vorstehend 
genannten Verpflichtungen hinzuweisen. 
 

§ 20 
Entfernung der Grabmäler 

 
(1) Grabmäler dürfen vor Ablauf der Ruhezeit 
(§ 23) oder des Nutzungsrechts nur mit Er-
laubnis der Gemeinde entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts sind die Grabmäler bei einer ent-
sprechenden Aufforderung der Gemeinde zu 
entfernen. Wird dieser Aufforderung nicht 
Folge geleistet, so gilt § 19 Abs. 3. 
 
(3) Die Grabmäler gehen, falls sie nicht ent-
fernt werden, in das Eigentum der Gemeinde 
über. 
 
 

VIERTER TEIL 
Das gemeindliche Leichenhaus 

 
§ 21 

Benutzung des gemeindlichen Leichenhau-
ses 

 
(1) Leichen von Verstorbenen, die auf dem 
Friedhof beigesetzt werden, müssen spätes-
tens 24 Stunden vor der Beisetzung in das 
gemeindliche Leichenhaus gebracht werden. 
 
(2) Die Toten werden im Leichenhaus aufge-
bahrt. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 Best-
V) entscheiden, ob die Aufbahrung im offe-
nen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird 
darüber keine Bestimmung getroffen, so 
bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei 
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einer entsprechenden Anordnung des Amts- 
oder Leichenschauarztes. 
 
(3) Besucher und Angehörige haben keinen 
Zutritt zu dem Aufbewahrungsraum. Leichen 
von Personen, die bei Eintritt des Todes an 
einer übertragbaren Krankheit im Sinn des In-
fektionsschutzgesetzes erkrankt waren, wer-
den in einem gesonderten Raum unterge-
bracht. 
 
(4) Lichtbildaufnahmen von aufgebahrten 
Leichen bedürfen der Erlaubnis der Gemeinde 
und der Zustimmung desjenigen, der die Be-
stattung in Auftrag gegeben hat. 
 
(5) Leichenöffnungen dürfen nur in dem hier-
für vorgesehenen Raum des Leichenhauses 
durch einen Arzt vorgenommen werden. Sie 
bedürfen in jedem Fall einer  behördlichen 
Anordnung oder einer schriftlichen Einwilli-
gung der Bestattungspflichtigen. 
 
 

FÜNFTER TEIL 
Bestattungsvorschriften 

 
§ 22 

Anzeigepflicht 
 

(1) Bestattungen auf dem gemeindlichen 
Friedhof sind unverzüglich nach Eintritt des 
Todes bei der Gemeinde anzuzeigen; die er-
forderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 
 
(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die 
Gemeinde im Benehmen mit den Angehöri-
gen und dem jeweiligen Pfarramt fest. 
 

§ 23 
Ruhezeiten 

 
Die Ruhezeit der Leichen beträgt 20 Jahre; 
bei Leichen von Kindern bis zum vollendeten 
10. Lebensjahr 15 Jahre. Entsprechendes gilt 
auch für Aschenreste. 
 

§ 24 
Umbettungen 

 
(1) Die Umbettung von Leichen und Aschen-
resten bedarf, unbeschadet sonstiger gesetzli-

cher Vorschriften, der vorherigen Erlaubnis 
der Gemeinde (§ 21 BestV). Sie darf nur er-
teilt werden, wenn ein wichtiger Grund die 
Störung der Totenruhe und die Unterbrechung 
der Verwesung rechtfertigt. 
 
(2) Die Erlaubnis kann grundsätzlich nur von 
den in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV genann-
ten Angehörigen beantragt werden. Außerdem 
ist zur Umbettung die Zustimmung des Grab-
stätteninhabers notwendig. 
 
(3) Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung. Sie lässt die Umbettung durch-
führen. Sie kann, wenn Umbettungen nach 
auswärts erfolgen, auch anerkannten Leichen-
transportunternehmen gestatten, die Umbet-
tung durch ihr Personal vorzunehmen. 
 
 

SECHSTER TEIL 
Übergangs-/Schlussbestimmungen 

 
§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer 
1. die bekanntgegeben Öffnungs- und Be-

suchszeiten missachtet oder entgegen ei-
ner Anordnung der Gemeinde den Fried-
hof betritt (§ 5), 

2. den Bestimmungen über das Verhalten auf 
dem Friedhof zuwiderhandelt (§ 6), 

3. die Bestimmungen über die gewerbliche 
Tätigkeit auf dem Friedhof nicht beachtet 
(§ 7), 

4. Bestattungen nicht unverzüglich nach Ein-
tritt des Todes bei der Gemeinde anzeigt 
(§ 22 Abs. 1), 

5. den Bestimmungen über Umbettungen 
zuwiderhandelt (§ 24). 

 
§ 26 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangs-
mittel 

 
(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der 
nach dieser Satzung bestehenden Verpflich-
tungen Anordnungen für den Einzelfall erlas-
sen. 
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(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung 
vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 27 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt zum 01.07.2007 in 
Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
20.11.2001 außer Kraft. 
 
 
Obernbreit, 04.04.2007 
MARKT OBERNBREIT  
 
 
 
 
Brückner 
Erster Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk 
Vorstehende Satzung wurde am 04.04.2007 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln des 
Marktes Obernbreit hingewiesen. Die Anschläge wurden am 12.04.2007 angeheftet und am 
02.05.2007 wieder abgenommen. 
 
Obernbreit, 08.05.2007 
MARKT OBERNBREIT  
 
 
 
Brückner 
Erster Bürgermeister 
 

 

 


